
  

 

Wissenswertes! 

  

Sicherung von Kindern in Autos:  
 
Kindersitzpflicht bis 12 Jahre oder bis 150 cm  

Seit dem 1. April 2010 müssen Kinder bis 12 Jahre oder 150 cm (was zuerst eintrifft) eine 

Kinderrückhaltevorrichtung (Kindersitz) verwenden. Zudem müssen Kindersitze mit einer ECE-Etikette 

der Version 44.03, .04 oder R129 versehen sein. 

Kinder, die grösser sind als 150 Zentimeter und Kinder, die älter sind als 12 Jahre, 
müssen mit dem vorhandenen Sicherheitsgurt angebunden sein. 

Kinder auf den Vordersitzen: 

Kinder dürfen unabhängig von ihrem Alter grundsätzlich auch auf dem Beifahrersitz mitgeführt 

werden. Sind Airbags vorhanden, dürfen aber nach hinten gerichtete Sitze (bspw. Maxicosi) nur dann 

verwendet werden, wenn der Frontairbag für die Beifahrerseite deaktiviert ist. 

Schneeketten: 
 

Wer mit Schneeketten unterwegs ist, sollte die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht 
überschreiten. Im Zweifelsfall sollte die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs konsultiert werden. 

 

Warnwesten:  

Die meisten Leute ziehen heute reflektierende Warnwesten an, um bei Pannen oder Unfällen auf der 

Strasse besser gesehen zu werden. Muss man diese Warnwesten bei uns zwingend tragen? 

Nein, in der Schweiz nicht. Passen Sie aber auf, wenn Sie ins Ausland fahren. In den Nachbarländern 

Österreich und Italien müssen Autofahrer eine Warnweste mitführen und bei einem Zwischenfall 

Ausserorts anziehen, sonst werden sie gebüsst.  



Parkscheibe:  

 

Beim Signal «Parkieren mit Parkscheibe» muss sie gut sichtbar hinter der Frontscheibe 
angebracht werden. 

stelle ich die Parkscheibe richtig ein? 

Die Parkscheibe muss auf die Ankunftszeit eingestellt werden. Da sie jedoch nur zwischen halben 

Stunden unterscheidet, ist ein Einstellen auf die exakte Ankunftszeit nicht möglich. Der Pfeil muss auf 

den nachfolgenden Strich der tatsächlichen Ankunftszeit eingestellt werden. Eine Einstellung 

zwischen zwei Strichen ist nicht erlaubt. 

Beispiel : 

Wird ein Fahrzeug um 13:20 Uhr parkiert, so muss die Parkscheibe auf 13:30 Uhr eingestellt werden. 

Ist die Ankunftszeit 13:35 Uhr, so ist die Parkscheibe auf 14:00 Uhr einzustellen. 

  

Wie lange darf ich mein Fahrzeug mit der Parkscheibe in der Blauen Zone 

parkieren? 

Die korrekte Antwort lautet; eine Stunde! Plus die angebrochene halbe Stunde. 

Fahrzeuge dürfen an Werktagen (auch der Samstag gilt als Werktag) zwischen 08:00 Uhr und 11:30 

Uhr sowie zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr eine Stunde in der Blauen Zone parkiert werden. An 

Sonn- und Feiertagen muss keine Parkscheibe gestellt werden. 

Da die Parkscheibe auf die der tatsächlichen Ankunftszeit folgende halbe Stunde einzustellen ist, 

kann das Fahrzeug länger als die erlaubte Stunde parkiert werden. Im günstigsten Fall bis zu 29 

Minuten länger.  

Beispiel:  

Ankunft 15:31 Uhr, die Parkscheibe kann auf 16:00 Uhr eingestellt werden und man darf bis 17:00 Uhr 

parkieren. 

  

 

 
 
 



Richtiges Abschleppen: So gehts 

Dies vorweg: Werfen Sie vor dem Abschleppen einen Blick in die Bedienungsanleitung des 
abzuschleppenden Fahrzeugs. Heikel sind zum Beispiel Autos mit automatischem Getriebe und 
Hybridfahrzeuge. Die darf man oft nur mit stark eingeschränkter Geschwindigkeit und nur über kurze 
Distanzen schleppen. Ansonsten gelten diese Regeln: 

Abschleppen ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. 

■ Maximal Tempo 40 (auch auf der Autobahn). 

■ Pannendreieck ans Heck des Pannenfahrzeugs, auf Autostrassen und Autobahnen zusätzlich den 
Warnblinker an. 

■ Auf der Autobahn die Normalspur befahren. Der Pannenstreifen darf nur zum Beschleunigen 
benutzt werden oder wenn die nächste Ausfahrt in Sichtweite ist. Bei dichtem Verkehr lieber 
professionelle Pannenhilfe anfordern. 

■ Auf Autobahnen höchstens zur nächsten Ausfahrt/zum nächsten Rastplatz schleppen. 

■ Ein geschlepptes Fahrzeug muss nicht immatrikuliert, aber verkehrssicher sein. Wenn es die 
Verhältnisse erfordern, muss das Licht eingeschaltet sein. 

■ Ein Abschleppseil darf maximal 8 Meter, eine Stange maximal 5 Meter lang sein (nur 
Abschleppseile mit vernähten Schlaufen kaufen). 

Das macht es einfacher: 

■ Zündschlüssel ins Schloss und auf Zündung stellen. Sonst blockiert das Lenkradschloss. Bei 
Keyless Entry Bedienungsanleitung konsultieren. 

■ Nicht so fahren, dass das Pannenfahrzeug das Zugfahrzeug abbremst. Das beansprucht die 
Bremsen zu stark. 

■ Vorsicht vor Ampeln, an Kreuzungen und beim Einfahren in Verkehrskreisel. 

■ Wenn möglich am Pannenfahrzeug den Motor laufen lassen. So bleiben die Servounterstützung für 
die Lenkung und die Bremsen funktionsfähig. 

 

 

 

 

 

 



Begleitete Lernfahrten – Regeln: 

 

Alter und Führerausweis 

Wenn Sie die Inhaberin oder den Inhaber eines Lernfahrausweises begleiten wollen, müssen 
Sie: 

• das 23. Altersjahr vollendet haben; 
• seit mindestens drei Jahren in Besitz des Führerausweises der betreffenden 

Fahrzeugkategorie sein. 

Wer einen Führerausweis auf Probe besitzt, kann eine Fahrschülerin oder einen Fahrschüler auf 
Lernfahrten nicht begleiten. 

Unterwegs 

Unterwegs müssen Sie als Begleitperson: 

• dafür sorgen, dass die Sicherheit gewährleistet ist und die Verkehrsvorschriften eingehalten 
werden; 

• die Handbremse leicht erreichen und bedienen können (ausgenommen auf Übungsplätzen, 
beim Rückwärtsfahren oder beim Parkieren). 

Der Fahrschüler oder die Fahrschülerin ist für Zuwiderhandlungen verantwortlich, die er oder sie 
aufgrund seiner Fahrtauglichkeit hätte vermeiden können. Die Begleitperson haftet für Vergehen, 
wenn sie gegen ihre Pflichten verstösst. 

Alkohol am Steuer 

Das Fahren unter Alkoholeinfluss (≥ 0,10 Promille) ist sowohl der Fahrschülerin oder dem Fahrschüler 
wie auch der Begleitperson verboten. 

Fahrzeugausrüstung 

Das Fahrzeug muss auf der Rückseite an gut sichtbarer Stelle eine blaue Tafel mit weissem «L» 
tragen. Die Tafel ist zu entfernen, wenn keine Lernfahrt stattfindet. 

Versicherung 

Wer ein Motorfahrzeug führt, braucht eine Haftpflichtversicherung.  

Mitnehmen von anderen Personen 

Das Mitnehmen von anderen Personen bzw. «Mitführen von Passagieren» ist grundsätzlich erlaubt. 
Für bestimmte Fahrzeuge gelten aber Einschränkungen: 

Begleitete Lernfahrten im Ausland 

Der Lernfahrausweis ist in der Schweiz, nicht aber im Ausland gültig. Sie müssen sich darum bei der 

Vertretung des betreffenden Landes oder den Zolldienststellen über die geltenden Regeln 

informieren.  



Reifen: 

Ein neuer Reifen hat eine Profiltiefe von ca. 8-10 mm. Bei 1.6 mm muss der Reifen 
gewechselt werden. Das ist die Mindesttiefe die gesetzlich in Europa zugelassen ist. 

ACHTUNG: Zu wenig Profil wird bestraft 

Das Unterschreiten der gesetzlichen Mindestprofiltiefe wird in der Schweiz hart bestraft: 100 CHF 
Geldstrafe  

Übermässig ungleich abgenutzte Reifen können jedoch unabhängig der Mindestprofiltiefe 
beanstandet werden. 

 

Wie erkenne ich, dass der Reifen abgefahren ist? In den Längsrillen hat es 
Verschleissanzeigen, die genau 1.6 mm hoch sind. Mit Kreis gekennzeichnet! 

Beide Reifen dürfen grundsätzlich bis 1.6 mm heruntergefahren werden. Beim Sommerreifen 
empfiehlt es sich, bei 2 mm und beim Winterreifen bei 4 mm zu wechseln. 

Wie kann ich einen Winterreifen von einem Sommerreifen unterscheiden? Der Winterreifen 
hat eine Schneeflocke auf der Vorderseite und eine Kennzeichnung M+S. Ausserdem hat er 
bis zu 2500 zusätzliche Lamellen im Profil. 

 

            Winterreifen                 Sommerreifen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verschleissanzeigen



Motorenraum: 

Im Motorenraum gibt es einige Sachen zu überprüfen: Motorenöl, Scheibenwischerwasser, 
Kühlerwasser Bremsflüssigkeit, Sicherungen und Batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Motorenhaube lässt sich durch einen Hebel im Innenraum auf der 

Fahrerseite unten links öffnen. Nach dem ziehen am Hebel vor das 

Auto stehen und oberhalb vom WV Emblem die Sicherung nach oben 

drücken. So wird die Motorenhaube entsichert und kann nach oben 

gehoben werden. 

 

Kühlerwasser Bremsflüssigkeit Baterie

Scheibenwischerwasser

SicherungenÖlmessstab 

Einfüllölöffnung

Motorenölangabe

Entsicherungshebel



Autofront 
Beleuchtung , Sensoren, Düsen, Vorrichtung für den Abschlepphaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blinker 

  Standlicht   

Abstandsensor Vorrichtung  Abschlepphaken 

Tagfahrlichter 

Abblendlicht  und Fernlicht 

Scheinwerferreinigungsanlage 

Nebelscheinwerfer u. Abbiegelicht 

Parksensoren 



Autoheck: 
Beleuchtung, Sensoren, Kamera, Vorrichtung für den Abschlepphaken, 

 Heckklappenöffnung 

 

Nebelschlusslicht Blinker 

Retourfahrlicht 

Rückstrahler 

Nummernschildbeleuchtung 

Park und Parklenksensoren 

Rücklicht zu. Bremslicht 

3. Bremsleuchte 

Vorrichtung für Abschlepphaken 

Emblem zum öffnen der Heckklappe 

Bereich der Rückfahrkamera 



Übersicht der Fahrerseite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abblendlicht 

Automatische Fahrlichtsteuerung 

Licht ausgeschaltet bzw. Tagfahrlicht eingeschaltet 

Standlicht 

Nebelscheinwerfer 

vorne 

Nebelschlussleuchte 

Hupe 

Motorenkühlmittelanzeige 

Tachometer 
Blinkerbedienung, Fernlicht, Lichthupe 

Kraftstoffvorratsanzeige

Scheibenwischerbedienung Displayanzeigen 
Drehzahlmesser 



Fahrzeugausweis: 

Im Fahrzeugausweis sind alle wichtigen Daten über das Fahrzeug aufgeführt, sowie der Inhaber des Fahrzeugs. 

 Der Fahrzeugausweis ist stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Auch 
der Führerausweis und das Abgasdokument sind den Kontrollorganen vorzuweisen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschriften 

Zollvorschriften 


